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JProtokoll
der

V. ordentlichen Versammlung
der

Schweizerischen botanischen Gesellschaft.

Dienstag, den 31. Juli 1894, Vormittags 9 Uhr im Schul-
hause auf der Steig in Schaffhausen.

Vorsitzender: Herr Prof. Dr. C. Schröter.
Secretär: Herr Prof. Dr. Ed. Fischer.

Anwesend c. 9 Mitglieder.
^TT

1) ^er Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit einigenWorten des Nachrufes an Prof. J. Jäggi.
2) Der Jahresbericht über die Thätigkeit des Vorstandes
wird verlesen und genehmigt.
3) Der Vicepräsident richtet an die Anwesenden die

Emladung sich an der am 5. und 6. August in Genf
stattfindenden gemeinschaftlichen Versammlung der Societe
botanique de France und der schweizerischen botanischen
treseiischaft, sowie an der sich hernach anschliessenden
botanischen Excursion ins Wallis zu beteiligen. — Erbeglückwünscht ferner die Herren Amann und Jaczewski,deren Arbeiten über die schweizerischen Moose und die
schweizerischen Pyrenomyceten mit dem Schläflipreis
bedacht worden sind.

4) An Stelle des verstorbenen Herrn Prof. J. Jäggiwird zum Bibliothekar der schweizerischen botanischen
Gesellschaft gewählt Herr Dr. F. v. Tavel in Zürich.

5) Von der zürcherischen botanischen Gesellschaft liegtfolgendes Schreiben vor: «Die zürcherische botanische Gesellschalt
hat ihren Vorstand beauftragt, sich nach einem

geeigneteren Organ zur Publication ihres Jahresberichtes
umzusehen, welcher bisher in den Berichten der schweizerischen
botanischen Gesellschaft veröffentlicht wurde. Nach 8 10Alm. c. der Statuten der letztgenannten Gesellschaft geschieht



— IV —

der Druck des Jahresberichtes unserer Section ganz auf

unsere Kosten. Die zürcherische botanische Gesellschaft

ist aber der Ansicht, dass ihr Jahresbericht nicht ohne

wissenschaftlichen Wert ist, und dass in diesem Sinne

erwartet werden darf, dass ihr Jahresbericht mit den

andern Publicationen, welche in den Berichten der Schweiz,

botanischen Gesellschaft erscheinen, auf gleiche Linie
gestellt würde, wenn nicht der genannte Statutenparagraph
dem entgegenstünde. — Der Vorstand der zürcherischen
botanischen Gesellschaft stellt daher den Antrag die

Statuten der schweizerischen botanischen Gesellschaft dahin

zu ändern, dass in § 10 Alin. c. die Worte «Die letztern

tragen die Kosten für dieselben in der zur Verteilung
an die Mitglieder der schweizerischen botanischen Gesellschaft

erforderlichen Anzahl» gestrichen werden.»
Da jedoch bei dem Finanzstande der Gesellschaft die

Annahme dieses Antrages eine Einschränkung der
«Berichte» (für welche ohnedies die zur Verfügung stehenden

Kredite kaum ausreichen), zur Folge haben müsste, so wird
der Antrag abgelehnt.

Der Vicepräsident: Der Sekretär:

C. Schröter. Em Fischer.


	Protocoll der V. ordentlichen Versammlung der Schweizerischen botanischen  Gesellschaft

